
 
 
 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 
ISIN: DE000A0XFSF0 – WKN: A0XFSF 

 
Ordentliche Hauptversammlung 2022 

am Mittwoch, den 18. Mai 2022 um 14:00 Uhr (MESZ) in den Geschäftsräumen der Notariats Gerns & 
Partner, An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main 

Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 

 
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG 
in Verbindung mit § 1 Abs. 3 COVID-19-Gesetz 

 

 
1. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 
Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, also spätestens am Sonntag, den 17. April 2022, 24:00 
Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), unter folgender Adresse zugehen: 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 
- Vorstand - 
Robert-Bosch-Straße 11 
D-63225 Langen 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 
über den Antrag halten. § 70 AktG findet Anwendung. Im Übrigen ist § 121 Abs. 7 AktG 
entsprechend anzuwenden.  

Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der 
Einberufung.  

Ein etwaiger mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittelter zulässiger 
Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als sei er in der 
Hauptversammlung gestellt worden, wenn der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur 
virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat. 



2. Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 AktG und 127 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 
Satz 3 COVID-19-Gesetz 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl eines 
Aufsichtsratsmitglieds (eine solche steht derzeit aber nicht auf der Tagesordnung) oder des 
Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge (nebst etwaiger Begründung) und Wahlvorschläge zu 
einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an eine der folgenden 
Kontaktmöglichkeiten zu richten: 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 
- Vorstand - 
Robert-Bosch-Straße 11 
63225 Langen 
oder 
Telefax: +49-511-47402319 
oder 
DEMIRE-HV@gfei.de 

Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des 
Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge 
gemäß § 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, ggf. einer Begründung und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter 

www.demire.ag 

und dort im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link „Hauptversammlung“ 
und unter dem Link 

www.demire.ag/hauptversammlung 

zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also 
spätestens am Dienstag, den 03. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), unter einer 
der oben genannten Kontaktmöglichkeiten zugehen. Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft 
insbesondere absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 AktG 
vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich 
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von 
Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht 
zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Angabe von 
Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Kandidaten zur Aufsichtsratswahl 
oder Abschlussprüfer) enthalten. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge gestellt oder 
Wahlvorschläge unterbreitet werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach Maßgabe der 
vorstehenden Voraussetzungen gemäß § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten 
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der 
antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen 
Hauptversammlung angemeldet ist und den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat.  

http://www.demire.ag/hauptversammlung/


Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Vorschläge der 
Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt. Sollten die Vorschläge der Verwaltung 
mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit die Gegenanträge oder 
(abweichenden) Wahlvorschläge erledigt. 

3. Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und 
ihre Bevollmächtigten haben das Recht, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu 
stellen.  

Fragen sind bis spätestens Montag, den 16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), 
ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal unter 

www.demire.ag 

und dort im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link „Hauptversammlung“ 
und unter dem Link 

www.demire.ag/hauptversammlung 

einzureichen. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. Der 
Vorstand wird alle Fragen beantworten. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt.  

Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das Auskunftsrecht 
gemäß § 131 AktG noch ein Rede- oder Fragerecht in und während der virtuellen 
Hauptversammlung zu. 

4. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung nach § 245 Nr. 1 AktG 
in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz 

Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung (§ 245 Nr. 1 AktG in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz) wird Aktionären, die sich ordnungsgemäß 
angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, oder ihren Bevollmächtigten die 
Möglichkeit eingeräumt, Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege 
elektronischer Kommunikation zu erklären, wenn sie ihr Stimmrecht nach den vorstehenden 
Bestimmungen ausüben oder ausgeübt haben. Der Widerspruch kann ausschließlich auf 
elektronischem Wege über das HV-Portal unter 

www.demire.ag 

und dort im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link „Hauptversammlung“ 
und unter dem Link 

www.demire.ag/hauptversammlungab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 18. 
Mai 2022 bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter erklärt werden. Eine 
anderweitige Form der Übermittlung von Widersprüchen ist ausgeschlossen. 

 

Langen, im April 2022 
 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 
Der Vorstand 

http://www.demire.ag/hauptversammlung/
http://www.demire.ag/hauptversammlung/
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